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u-1114 der Beilagen zu den Steno~raphischen Protokollen 

des NiÜonalrates' xvii I O~sctzlet)Un~'porlodc 

A N T RAG 
No ...... 1.1.5:. • ./ A 

Präs.: 0 4. NOV, 1987 ....... ,. ...... , ......... , ..... . 
der Abgeordneten Hesoun, Ing. Dittrich, Köteles, Dr. Schüssel, 

Kerschbaum, Sch!Tlirltmeier 
und Genossen 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bauarbeiter-Urlaubs

gesetz 1972, das Arbeiter-Abfertigungsgesetz, das Insolvenz

Entgeltsicherungsgesetz sowie abgabenrechtliche Bestimmungen 

geändert werden. 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom .......... _ ..... 1987, mit dem das Bauarbei-

ter-Urlaubsgesetz 1972, das Arbeiter-Abfertigungsgesetz, das 

Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz sowie abgabenrechtliche Be

stimmungen geändert \"rerden 

De"- Nationalrat hat beschlossen: 

Art oi Je e 1 I 

Das Bauarbeiter-Urlaubsgesetz 1972, BGB1.Nr. 414, zuletzt ge

ändert durch das Bundesgesetz BGB1_Nr. 83/1983, wird wie folgt 

geändert: 

1_ Der Titel des Bauarbeiter-Urlaubsgesetzes 1972 lautet: 

"Bundesgesetz betreffend den Urlaub und die Abfe::-tigung für 

Arbeitnehmer in der Bauwirtschaft (Bauarbeiter-Urlaubs- und 

Abfertigungsgesetz - BUAG)". 

2.a) In § 2 Abs.l lautet der Einleitungssatz wie folgt: 

"Für den Sachbereich der. Urlaubsregelung sind Betriebe 

(Unternehmungen) im Sinne des § 1:". 

b) § 2 Abs.2 lautet: 

"(2) Für den Sachbereich der Abfertigungsregelung sind 

Betriebe (Unternehmungen) im Sinne des § 1: 
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a) Baumeisterbetriebe, Maurermeisterbetriebe, Bauunterneh

lI1ungen, Baueisenbieger- und -verlegerbetriebe, Demolie

rungsbetriebe. Betriebe der Inhaber von Konzessionen des 

Maurergewerbes nach § 6 des Baugewerbegesetzes, RGE1. 

Nr. 193/1893, Deichgräber- und Erdbewegungsbetriebe, Ge

wässerregulierungsbetriebe, Wildbach- und Lawinenverbau

ungsbetriebe, Betriebe fur Meliorationsarbeiten, Straßen

baubetriebe, Fassadenbeschichtungsbetriebe (ausgenommen 

Betriebe der Maler und Anstreicher> sowie jene Betriebe, 

die gemäß Art. V Abs. 2 des Bundesgesetzes, mit dem das 

Bauarbeiter-Urlaubsgesetz 1972, das Arbeiter-Abfertigungs

gesetz, das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz sowie abgaben

rechtliche Besti~nungen geändert werden, BGBl. Nr ..... /1987, 

durch Verordnung des Bundesministers fur Arbeit und Soziales 

im Einvernehmen mit dem Bundesminister fUr wirtschaftliche 

Angelegenheiten in den Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes 

einbezogen worden sind; 

b) Spezialbetriebe, die Tätigkeiten verrichten, die ihrer Art 

nach in den Tätigkeitsbereich der Betriebe nach lit. a 

fallen; 

c) Personalbereitstellungsbetriebe bezüglich jener Arbeitnehmer, 

die zu Tätigkeiten Uberlassen werden, die ihrer Art nach 

in den TätigkeitSbereich der Betriebe nach lit. a fallen." 

c) Die bisherigen Abs. 2 und 3 des § 2 erhalten die Bezeichnung 

11 ( 3)" und .. ( 4) " . 

d) Im nunmehrigen § 2 Abs. 4 werden nach dem \'lort "Urlaubs

haltung" die Worte "und die Entstehung des Abfertigungs

anspruches" eingefügt und der Begriff "Abs. I" durch den 

Begriff "Abs. 1 und 2" ersetzt. 

3. a) In § 3 Abs. 5 wird das Wort "Urlaubsregelungen" durch die 

Wortfolge "Urlaubs- und Abfertigungsregelungen" ersetzt. 

b) § 3 Abs. 5 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

"(6) unterliegt in einem Unternehmen die überwiegende Zahl 

der Arbeitnehmer dem Geltungsbereich für den Sachbereich der 
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Abfertigungsregelung, so kann der Arbeitgeber an die Urlaubs

und Abfertigungskasse den Antrag auf Einbeziehung aller dem 

Geltungsbereich für den Sachbereich der Urlaubsregelung unter

liegenden Arbeitnehmer des Unternehmens in den Sachbereich für 

die Abfertigungsregelung stellen. Die Urlaubs- und Abferti

gungskasse hat bei Zutreffen der Voraussetzung die Einbe

ziehung mit dem Zeitpunkt der Antragstellung vorzunehmen. 

Lehnt die Urlaubs- und Abfertigungskasse den Antrag ab oder 

erledigt sie den Antrag nicht binnen sechs Wochen, so kann 

der Arbeitgeber binnen zwei Wochen bei der zuständigen Be

zirksverwaltungsbehörde die bescheidmäßige Erledigung seines 

Antrages begehren. Auf dieses Verfahren finden die Bestimmun

gen des § 25 Abs. 3 und 5 sinngemäß Anwendung." 

4. a) In § 4 Abs. 2 erster Satz werden nach dem WOrt "Arbeitgeber" 

die Worte "für den Sachbereich der Urlaubsregelung" einge

fügt. 

b) In § 4 Abs. 2 letzter Satz werden das Wort "Urlaubskasse" 

und der Klammerausdruck ,,(§ 14)" durch die \10rtfolge "Ur

laubs- und Abfertigungskasse (§ 14) für den Sachbereich der 

Urlaubsregelung" ersetzt. 

5. In § 8 wird jeweils das Wort "Urlaubskasse" durch die Wort

folge "Urlaubs- und Abfertigungskasse" ersetzt. 

6. a) § 9 Abs. 1 lautet: 

11 (1) Fällt während des Urlaubes ein Feiertag gemäß § 7 

Abs. 2 des Arbeitsruhegesetzes auf einen arbeitsfreien 

Samstag, so verlängert sich der Urlaub UJl\ diesen Tag." 

b) In § 9 Abs. 2 wird das wort "Urlaubskasse" durch die 

Wortfolge "Urlaubs- und Abfertigungskasse" ersetzt. 

7. § 10 Abs. 3 lautet: 

"(3) Der Anspruch auf Abfindung richtet sich gegen die 

Urlaubs- und Abfertigungskasse." 

8. In § 11 Abs. 2 wird das Wort "Urlaubskasse" durch die Wort

folge "Urlaubs- und Abfertigungskasse" ersetzt. 
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9. In § 12 wird jeweils das Wort "Urlaubskasse" durch die Wort

folge "Urlaubs- und Abfertigungskasse" ersetzt. 

10. Nach § 13 wird ein neuer Abschnitt 111 eingefügt, der samt 

Überschrift lautet: 

"ABSCHNITT 111 

ABFERTIGUNGSBESTIMMUNGEN 

§ 13a. (1) Arbeitnehmer haben bei Auflösung des Arbeits

verhältnisses und Erfüllung der Voraussetzungen gemäß 

§§ 13b und 13c Anspruch auf Abfertigung: 

1. Männer nach Vollendung des 65. Lebensjahres, 

Frauen nach Vollendung des 60. Lebensjahres; 

2. bei Inanspruchnahme der vorzeitigen Alterspension bei 

langer Versicherungsdauer aus einer gesetzlichen Pensions

versicherung; 

3. bei Inanspruchnahme des Sonderruhegeldes gemäß Art. X 

des Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetzes, BGB1. Nr. 354/1981, 

in der jeweils geltenden Fassung; 

4. bei Inanspruchnahme der Sonderunterstlitzung nach dem Sonder

unterstützungsgesetz, BGB1. Nr. 642/1973, in der jeweils 

geltenden Fassung; 

5. bei Zuerkennung einer Invaliditätspension (§ 254 ASVG); 

6. wenn der Arbeitnehmer nach Beendigung des letzten Arbeits

verhältnisses mindestens zwölf Monate in keinem Arbeits

verhältnis mehr steht, auf das die Abfertigungsbestimmun

gen dieses Bundesgesetzes anzuwenden sind. 

(2) Arbeitnehmerinnen haben bei Erfüllung der Voraussetzungen 

gemäß § l3b und Vorliegen von mindestens 260 Beschäftigungs

wochen Anspruch auf die Hälfte der zustehenden Abfertigung 

(§§ l3b Abs. 7, 13d), höchstens jedoch auf drei Monatsentgelte, 

wenn sie 

1. nach der Geburt eines lebenden Kindes innerhalb der Schutz

frist (§ 5 Abs. 1 tvlutterschutzgesetz 1979, aGBl. Nr. 221, 

in der jeweils geltenden Fassung) oder 

2. nach der Annahme eines Kindes, welches das erste Lebensjahr 

_____ n~o~ch nicht vollendet hat, an Kindes Statt (§ 15 Abs. 5 
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Z 1 Mutterschutzgesetz 1979) oder der Übernahme eines 

Kindes in unentgeltliche Pflege in der Absicht, es an 

Kindes Statt anzunehmen (§ 15 Abs. 5 Z 2 Mutterschutz

gesetz 1979), innerhalb von acht Wochen 

ihren vorzeitigen Austritt aus dem Arbeitsverhältnis erklären. 

Bei Inanspruchnahme eines Karenzurlaubes (§ 15 Mutterschutz

gesetz 1979) ist der Austritt spätestens innerhalb von sechs 

Monaten nach der Entbindung, der Annahme an Kindes Statt 

oder der Übernahme in unentgeltliche Pflege zu erklären. 

(3) Bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch den Tod 

des Arbeitnehmers und Vorliegen der Voraussetzungen gemäß 

§§ 13b und 13c gebührt den gesetzlichen Erben, zu deren Er

haltung der Arbeitnehmer gesetzlich verpflichtet war, die 

Hälfte der zustehenden Abfertigung (§§ l3b Abs. 7, l3d). 

§ l3b. (1) Voraussetzung für den Erwerb eines Anspruches 

auf Abfertigung ist 

1. das vorliegen eines ununterbrochenen Arbeitsverhältnisses 

im Ausmaß von drei Jahren (156 Beschäftigungswochen; §§ 5 

und 6) bei einem Arbeitgeber oder 

2. das Vorliegen von mindestens 92 Beschäftigungswochen 

innerhalb eines Zeitraumes von 156 Wochen im Verlauf eines 

oder mehrerer Arbeitsverhältnisse zum selben Arbeitgeber, 

sofern zwischen den Beschäftigungswochen jeweils keine 

Unterbrechungen von mehr als 22 Wochen liegen und am Ende 

des Zeitraumes von 156 Wochen ein Arbeitsverhältnis zu 

diesem Arbeitgeber besteht. 

(2) Die Voraussetzung des Abs. 1 Z 2 ist auch dann erfüllt, 

wenn der Arbeitnehmer nach Vorliegen von zumindest 92 Be

schäftigungswochen während der letzten 22 Wochen des Zeit

raumes von 156 Wochen gekündigt wird und der Arbeitgeber 

1. dem Arbeitnehmer anläßlich der Kündigung eine schriftliche 

Zusage auf Wiedereinstellung vor Ablauf des Zeitraumeg von 

156 Wochen gibt und der Arbeitnehmer der Aufforderung zur 

Wiederaufnahme zeitgerecht nachkommt; 

125/A XVII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 5 von 35

www.parlament.gv.at



- 6 -

2. Entgegen der gegebenen Zusage (Z 1) den Arbeitnehmer ohne 

dessen Verschulden nicht mehr einstellt; 

3. dem Arbeitnehmer keine Zusage gemäß Z 1 gibt. 

(3) Die Wiederaufnahme der Arbeit durch den Arbeitnehmer 

(Abs. 2 Z 1) ist zeitgerecht, wenn sie ohne schuldhafte 

Säumnis unmittelbar nach Wegfall eines nicht vom Arbeit

nehmer zu vertretenden Hinderungsgrundes erfolgt. 

(4) Beschäftigungszeiten während der Unterbrechungen (Abs. 1 

Z 2) bei anderen Arbeitgebern bleiben unberücksichtigt. 

(5) Der Arbeitgeber hat der Urlaubs- und Abfertigungskasse 

im Rahmen der Meldung gemäß § 22 die zur Beurteilung der 

Erfüllung der Voraussetzung nach Abs. 1 erforderlichen An

gaben mitzuteilen und eine Kopie der schriftlichen Zusage 

(Abs. 2 Z 1) zu übermitteln. 

(6) Gehört das Unternehmen (der Betrieb) des Arbeitgebers 

einem Konzern (§15 Aktiengesetz 1965 bzw. § 115 Gesetz über 

Gesellschaften mit beschränkter Haftung) an, so ist die 

Voraussetzung der Beschäftigung beim selben Arbeitgeber 

(Abs. 1) auch bei Beschäftigungen in anderen den Abfertigungs

bestimmungen dieses Bundesgesetzes unterliegenden Unternehmun

gen (Betrieben) des Konzerns erfüllt. Diese Voraussetzung ist 

gleichfalls erfüllt bei Beschäftigungen in Arbeitsgemeinschaf

ten, denen der Arbeitgeber angehört. 

(7) Arbeitnehmer in Personalbereitstellungsbetrieben (§ 2 Abs.2 

lit. a und c) oder in Mischbetrieben (§ 3 Abs. I bis 6), die 

während der Dauer des Arbeitsverhältnisses zu Beschäftigungen 

herangezogen werden, die abwechselnd dem Geltungsbereich die-

ses Bundesgesetzes für den Sachbereich der Abfertigungsregelung 

und dem des Arbeiter-Abfertigungsgesetzes, BGB1. Nr. 107/1979, 

in der jeweils geltenden Fassung, unterliegen; erfüllen unbe

schadet der Häufigkeit des Wechsels und der Dauer der Beschäf

tigungen die Anspruchsvoraussetzung des Abs. 1 Z 1, wenn das 

Arbeitsverhältnis ununterbrochen drei Jahre gedauert hat. 

Der Arbeitnehmer hat bei Auflösung eines solchen Arbeitsver

hältnisses Anspruch auf eine Abfertigung nach Maßgabe der Bestim

mungen dieses Bundesgesetzes. Bei Geltendmachung des Anspruches 

125/A XVII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)6 von 35

www.parlament.gv.at



· ' 

I 

- 7 -

auf Abfertigung nach Auflösung dieses Arbeitsverhältnisses 

gebührt dem Arbeitnehmer von der unter Berücksichtigung der 

Gesamtdauer des Arbeitsverhältnisses zustehenden Abfertigung 

der Anteil, der dem Verhältnis der im Geltungsbereich dieses 

Bundesgesetzes zurückgelegten Beschäftigungszeiten zur Gesamt

dauer des Arbeitsverhältnisses entspricht. 

(8) Beschäftigungszeiten nach diesem Bundesgesetz, die gemäß 

§ 23 Abs. 1 Angestelltengesetz, BGBl. Nr. 292/1921, in der 

jeweils geltenden Fassung, für eine Abfertigung nach dem Ange

stelltengesetz berücksichtigt werden, sind für die Erfüllung 

der Anspruchsvoraussetzungen gemäß Abs. 1 sowie für die Anrech

nung gemäß § 13c nicht heranzuziehen. Werden diese Beschäfti

gungszeiten für eine Abfertigung gemäß §§ 23 und 23a Ange

stelltengesetz berücksichtigt, so hat der Arbeitgeber Anspruch 

auf anteilsmäßige Refundierung dieser Abfertigung. Die Refun

dierung hat entsprechend dem Verhältnis der im Geltungsbereich 

dieses Bundesgesetzes zurückgelegten Beschäftigungszeiten zur 

Gesamtdauer des Arbeitsverhältnisses zu erfolgen. Die Bemessung 

erfolgt nach den in diesem Bundesgesetz festgelegten Grund

sätzen; als kollektivvertraglicher Stundenlohn im Sinne des 

§ l3d Abs. 2 ist der im Zeitpunkt der Auflösung des Arbeits

verhältnisses entsprechend der letzten Einstufung des Arbeit

nehmers vor Ubernahme in ein dem Angestelltengesetz unterlie

gendes Beschäftigungsverhältnis festzustellende kollektivver

tragliche Stundenlohn heranzuziehen. Der Anspruch auf Refun

dierung ist bei der Urlaubs- und Abfertigungskasse mit Antrag 

und unter Nachweis der Leistung der Abfertigung sowie Bekannt

gabe der Gesamtdauer des Arbeitsverhältnisses geltend zu machen. 

(9) Beschäftigungszeiten nach diesem Bundesgesetz, die nicht 

gemäß § 23 Abs. 1 Angestelltengesetz für eine Abfertigung be

rücksichtigt werden, sind einem Anspruch auf Abfertigung nach 

diesem Bundesgesetz zugrundezulegen. Die Ubernahme in ein dem 

Angestelltengesetz unterliegendes Beschäftigungsverhältnis 

gilt als Beendigung im Sinne des § l3a Abs. I Z 50 
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§ 13c. (1) Erfüllt ein Arbeitnehmer die Voraussetzungen des 

§ 13b, so sind für den Erwerb eines Abfertigungsanspruches 

anzurechnen 

1. die Beschäftigungszeiten nach § 13b, 

2. alle diesen nachfolgenden Beschäftigungszeiten gemäa § 5 

sowie 

3. die gemäß § 4 Abs. 3 anzurechnenden Zeiten. 

(2) Zeiten des ordentlichen Präsenzdienstes sind jedoch 

sowohl für die Erfüllung der Voraussetzung des § l3b als 

auch für die Anrechnung gemäß Abs. 1 nur heranzuziehen, wenn 

der Präsenzdienst während eines aufrechten Arbeitsverhältnis

ses geleistet wurde und die Art der Auflösung dieses Arbeits

verhältnisses nicht gemäß Abs. 4 Z 1 bis 4 erfolgte. 

(3) Eine Kalenderwoche ist, ausgenommen in den Fällen der 

Anrechnung gemäß § 4 Abs. 3, als Beschäftigungswoche zu 

berücksichtigen, wenn sie die Voraussetzungen des § 6 er

füllt. 

(4) Beschäftigungszeiten aus einem Arbeitsverhältnis bleiben 

sowohl für die Erfüllung der Voraussetzungen des § l3b als 

auch bei der Anrechnung gemäß Abs. 1 unberücksichtigt, ",enn 

dieses Arbeitsverhältnis durch 

1. Einvernehmen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, 

2. Kündigung seitens des Arbeitnehmers, 

3. vorzeitigen Austritt des Arbeitnehmers ohne wichtigen 

Grund oder 

4. Entlassung aus Verschulden des Arbeitnehmers 

aufgelöst wird, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt 

ist. . 

(5) Endet ein Arbeitsverhältnis in den Fällen des § l3a 

Abs. 1 Z 1 bis 4 durch Kündigung seitens des Arbeitnehmers, 

so sind die Beschäftigungszeiten aus diesem Arbeitsverhältnis 

sowohl für die E~füllung der Voraussetzung des § l3b als 

auch bei der Anrechnung gemäß Abs. 1 zu berüCKSichtigen. 

, . 
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(6) Zeiten eines Lehrverhältnisses sind dann zu berück

sichtigen, wenn die Zahl der Beschäftigungswochen ein

schließlich der Lehrzeit 364 Beschäftigungswochen beträgt. 

Überdies muß der Arbeitnehmer nach Vollendung der Lehrzeit 

die Voraussetzung des § 13b erfüllen, es sei denn, diese 

wurde bereits in einem dem Lehrverhältnis vorangegangenen 

Arbeitsverhältnis erbracht. Zur Erfüllung der Voraussetzung 

des § l3b in einem Arbeitsverhältnis nach Vollendung der 

Lehrzeit sind Beschäftigungszeiten aus einem unmittelbar vor 

dem Lehrverhältnis liegenden Arbeitsverhältnis zum selben 

Arbeitgeber heranzuziehen. Sofern die Lehrzeit bei Berech

nung eines Abfertigungsanspruches gemäß § 13d unberücksich

tigt geblieben ist, gilt § 13e Abs. 2 sinngemäß. 

(7) Der Arbeitgeber hat der Urlaubs- und Abfertigungskasse 

im Rahmen der Heldung gemäß § 22 die zur Beurteilung der An

rechnung nach Abs. 1 erforderlichen Angaben mitzuteilen. 

§ 13d. (1) Der Abfertigungsanspruch beträgt 

nach 156 Beschäftigungswochen 2 Monatsentgelte, 

nach 260 Beschäftigungswochen 3 Monatsentgelte, 

nach 520 Beschäftigungswochen 4 Monatsentgelte, 

nach 780 Beschäftigungswochen 6 Monatsentgelte, 

nach 1040 Beschäftigungswochen 9 Monatsentgelte, 

nach 1300 Beschäftigungswochen 12 Monatsentgelte. 

Die Summe der Zahl der Monatsentgelte aus zwei- oder mehr

maliger Geltendmachung von Abfertigungsansprüchen darf die 

Zahl der Monatsentgelte, die sich jeweils bei der letzten 

Geltendmachung auf Grund einer Zusammenrechnung aller bisher 

anrechenbaren Beschäftigungszeiten ergeben würde, nicht über

steigen. Insgesamt darf bei mehrmaliger Geltendrnachung von 

Ansprüchen der Höchstanspruch von zwölf Monatsentgelten nicht 

überschritten werden. 
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(2) Die Grundlage für die Berechnung der Monatsentgelte ist 

unabhängig vom Zeitpunkt der Geltendmachung der im Zeitpunkt 

der Entstehung des Anspruches (§ 13a) für den Arbeitnehmer 

in den letzten 52 Wochen vor Beendigung des letzten Arbeits

verhältnisses geltende kollektivvertragliche Stundenlohn 

zuzüglich eines Zuschlages von 20 v.H. Der Stundenlohn er

gibt sich aus der überwiegenden Einstufung des Arbeitnehmers 

unter Berücksichtigung der letzten in diesen Zeitraum fallen

den kollektivvertraglichen Lohnerhöhung. Mangels einer kol

lektivvertraglichen Regelung des Stundenlohnes gilt der im 

letzten Arbeitsverhältnis vereinbarte und der Urlaubs- und 

Abfertigungskasse gemeldete Stundenlohn (§ 2la Abs. 3 letzter 

Satz) als Berechnungsgrundlage. 

(3) Die Stundenzahl für die Berechnung des Monatsentgelts er

gibt sich aus der kollektivvertraglichen oder mangels einer 

solchen aus der gesetzlichen Normalarbeitszeit. Bei einer 

vertraglich vereinbarten kürzeren Arbeitszeit ist diese oder 

die tatsächlich längere Arbeitszeit bis zum Höchstausmaß der 

Normalarbeitszeit für die. Berechnung heranzuziehen, wenn 

diese Arbeitszeit für den gesamten Zeitraum, der der Berech

nung des Abfertigungsanspruches zugrundeliegt, maßgebend war. 

Fallen in diesen Zeitraum sowohl Beschäftigungszeiten mit kol

lektivvertraglicher oder gesetzlicher Normalarbeitszeit als 

auch Beschäftigungszeiten mit vertraglich vereinbarter kür

zerer Arbeitszeit oder tatsächlich längerer Arbeitszeit, so 

ist als Stundenzahl für die Berechnung des Monatsentgelts 

die durchschnittliche, sich aus dem Verhältnis der jeweiligen 

Beschäftigungszeiten zur Summe der Beschäftigungszeiten er

gebende Stundenzahl heranzuziehen. 

(4) Für die Berechnung des Monatsentgelts sind ferner die an

teiligen gesetzlichen und kollektivvertraglichen Sonderzahlun

gen heranzuziehen. Die kollektivvertragsfähigen Körperschaften 

der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer können Art und Ausmaß der 
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Berücksichtigung von Sonderzahlungen bei der Berechnung des 

Entgelts regeln. 

§ 13e. (1) Wird ein Anspruch auf Abfertigung durch Auszahlung 

abgegolten, so sind fUr den Erwerb eines neuen Anspruches die 

~nspruchsvoraussetzungen des § 13b neuerlich zu erfüllen. 8e

schäftigungszeiten, die einern abgegoltenen Abfertigungsanspruch 

zugrundeliegen, dürfen einem neuen Anspruch nicht mehr zuge

rechnet werden. 

(2) Übersteigen bei Abgeltung eines Abfertigungsanspruches die 

erworbenen anrechenbaren Beschäftigungs zeiten die Zahl der für 

diesen Abfertigungsanspruch erforderlichen Beschäftigungswochen 

(§ 13d Abs. 1), so sind diese Beschäftigungszeiten bei der Be

messung eines neuen Anspruchs zu berücksichtigen, sofern sich 

dieser auf Grund von mindestens 260 neuerlichen Beschäftigungs

wochen ergibt. 

§ 13 f. Der Anspruch auf Abfertigung richtet sich gegen die 

Urlaubs- und Abfertigungskasse. Der Antrag auf Auszahlung 

der Abfertigung ist vom Arbeitnehmer oder den Erben an die 

zuständige Landesstelle (§ 14 Abs. 3) zu richten. Eine über 

drei Monatsentgelte hinausgehende Abfertigungsleistung kann 

in monatlich im voraus zahlbaren Teilbeträgen in der Höhe 

von mindestens einem Monatsentgelt abgestattet werden. 

§ 13 g. Der Abfertigungsanspruch verfällt innerhalb von drei 

Jahren nach Fälligkeit, es sei denn, de~ Arbeitnehmer nimmt 

innerhalb dieser Frist neuerlich eine Beschäftigung in einem 

diesem Bundesgesetz unterliegenden Arbeitsverhältnis auf. 

Mit dem Verfall des Abfertigungsanspruches können Beschäfti

gungszeiten, die für die Entstehung des verfallenen Anspruches 

erforderlich waren, fUr einen neuerlichen Anspruch nicht mehr 

herangezogen werden. § l3e Abs. 2 gilt sinngemäß. 

§ l3h. Für die Ansprüche auf Abfert.igung gilt § 13 sinngemäß." 
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11. Der bisherige Abschnitt IrI erhält die Bezeichnung "AB

SCHNITT IV". In der AbschnittsUberschrift werden die Worte 

"Organisation der l3<:luarbeiler-Urlaubskasse" durch die Worte 

"Organi sa tion de e B<:Hla rbei te r -Ur 1a ubs- und AbEe rtigungskas se" 

ersetzt. 

12. a) In § 111 Abs. 1 \·;ir-d die \-Jorl(olge "OauuL"beitcr-Urlaubs

ka~se (Urlaub:;k<:Jsse)" dUI-ch die h'octfolge "Dauacbeiter-

Ur 1 a u b s - und 1\ b fee t i gun <J :; k ass e ( U r 1 u u b s - U 11 d Ab [ e r t i gun CJ s -

k a 5 :; c) .. ces cL Z l _ 

b} In § 111 I\b5. 2 und 1\ \-/ird jeweils cas \-!ort "Ur1aubskasse" 

du L" C h die \-: 0 r l (' 0 1 <) c .. U r 1.) u b s _ und /\ b (' e c t i gun 9 s k ass e" e r -

setzt_ 

cl In § l~ f\bs. 5 ccit:ter Satz \.-:erden nach dem I-Jort "Kon

trollausschusses" ein lJeisteich gesetzt und die I-JorLe 

"ferner den vocsitzenden (Stellvertretec) und den Mitglie

dern des für den Sachbeccich dee Abferligungsregelung er

richteten Vorstandes und Kontrollausschusses" eingefügt.. 

d) § 14 Abs. 5 wird ein Satz mit folgendem wortlaut ange

fügt: 

"Mitglieder dieser Verwaltungsköcper. die mehrere Funk

tionen ausüben, haben nur Anspruch auf eine Funktio/ls

gebühr." 

13. §§ 15 bis 19 lauten samt Uberschriften: 

"Zusarrunensetzung der Verwaltungsorgane 

§ 15. (1) Die Verwaltungsorgane der Urlaubs- und Abferti

gungskasse sind. jeweils getrennt für die Sachbereiche der 

Urlaubsregelung und r.er Abfertiqungsr-egelung. ein Ausschuß. ein Vor

stand und ein Kontr-ollausschUß. Nicht allein einen Sachbereich betreffende 

Angelegenheiten, insbesondere Angelegenheiten des beiden Sach

bereichen zur Verfügung stehenden Anlagevermögens und Personal

angelegenheiten, sind von den Verwaltungsorganen des Sachbe

reiches der Urlaubsregelung zu behandeln. Für den Bereich einer 

jeden Landesstelle besteht jeweils ein Beirat. 
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(2) Jeder Ausschuß besteht aus zwölf Vertretern der Arbeit

geber (Gruppe der Arbeitgeber), die von der Bundeskammer der 

gewerblichen Wirtschaft. und aus zwölf Vertretern der Arbeit

nehmer (Gruppe der Arbeitnehmer). die vom Österreichischen 

Arbeiterkammertag entsendet werden. Jeder Ausschuß wählt aus 

sei ner f'li t te mi t einfacher Mehrhei t der abgegebenen Stimmen 

einen Vorsitzenden. der gleichzeitig Obmann des Vorstandes [Ur 

den Sachbereich ist. und aus der Gruppe, der der Vorsitzende 

nicht angehört, dessen Stellvertreter. der gleichzeitig Stell

vertreter des Obmannes des Vorstandes ist. Der Voesitzende des 

Ausschusses fUr den Sachbereich der Abfeetigungseegelung ist 

aus jener Geuppe zu wählen, dee dee Voesitzende des Ausschus

ses fUr den Sachbeeeich der Urlaubsregelung nicht angehört. 

() Jeder vors~and besteht außer dem Obmann und dessen Stell

vertreter aus je z~ei ~eiteren Ver~retern der Arbeitgeber und 

der Arbeitnehrner, die je~eils von dee Gruppe dee Aebeitgeber 

bzw. von der GruDDe dee Arl:-~itnehmec des .~.usschusses aus ihrer 

Mitte entsendet ~erden. 

(~) Jeder Kontrollausschuß besteht aus zwei Vertretern der Ar

beitgeber. die von der Bundeskammee- der gewerblichen Hie-tschzft.. 

und <lUS zwei Vee-t.e-etern der Ae-beitnehmer. die vom Östee-reichi

sehen Ae-bcit:erkanunee-t.ag entsendet \.terden. Dec r<ontcollausschuS 

,,,ähtt aus seinec Mitte mit einfacher Mehrheit dee- abgegebenen 

Stimmen den vorsitz.enden und aus dec Gruppe,der dec vocsitze:lde 

nicht angehört., dessen Stellvel·tretec. Ocr voe-sitzcnde ist aus 

jener Ge-uppc zu wählen. der der Obmann des vorstandes nicht an

gehört. Oie Mitglieder des Kontrollausschusses dürfen mit AUS

nahme des Kontrollausschusses des anderen Sachbereiches keinem 

anderen Verwaltungsorgan der Urlaubs- und Abfertigungskasse 

angehören. 

(5) Dee- Beirat einee Landesstelle dee Urlaubs- und Abfert.igungs

kasse best.eht aus drei Vertretern dee- Arbeitgeber. die von der 

öe-tlich zuständigen Kammer der ge\.ferblichen Wirtschaft. und aus 

drei Vertretern der Arbeitnehmer, die von der örtlich zustän

digen Kammer für Arbeiter und Angestellte entsendet werden. Der 
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Beirat wählt aus seiner Mitte mit einfacher Mehrheit der abge_ 

gebenen Stimmen einen Obmann und aus der Gruppe, der der Obmann 

nicht angehört, dessen Stellvertreter. Die Mitglieder des Bei

rates dürfen nicht dem Vorstand angehören. 

(6) Die Mitgliedec dec Verwoltungsorgane werden für:- eine Amts

dauer von fünf Jahcen entsendet. Das Amt von l-1itglieder:-n, die 

innechalb der ollgemeincn flinfjährigen J\.mtsdauer entscndet \-IC("

den,endet mit deren Ablauf. Die Mitglieder des Vorstandes haben 

über die allgemeine /\mtsdauer hinaus ihre Aufgaben bis zur Kon

stituierung des neuen Vorstandes durchzuführen. 

(7) Die Ver\-laltungsorgane fassen ihre ßeschlüsse mit ei.nfacher 

Mehrheit dec Stimmen. Der Vorsitzende gibt seine Stimme zuletzt 

ab. &i Stimmengleichheit ist jene Meinung angenommen, für die 

der Vocsitzende gcstinunt hot. Die Geschäftsordnung (§ 18) hat 

festzulegen, in welchen Angelegenheiten des Ausschusses bei der:

ßeschlußEossung die Am.,resenheit von mindestens zl.Jei Dr-itteln der 

Mitglieder des Ausschusses und eine Mehrheit von zl.Jei Dritteln 

ocr StimmbereChtigten erforderlich ist. 

Aufgaben dcr Verwaltungsorgane 

§ 16. (1) Den Ausschüssen vorbehalten sind für ihren Sach_ 

bereich die ßeschlußfassungdes Jahresvoranschlages und des 

Rechnungsabschlusses sOl.Jie die ßeschlußfassung ·der Geschäfts

ordnungen der VerI.Ja1tungsorgane für den betreffenden Sachbe

reich~ Dem Ausschuß für den Sachbec-eich der Urlaubsregelung 

ist· überdies vorbehalten die Auf teilung und die verwendung 

des Gebarungsüberschusses (§ 20). ferner die Beschlußfassung 

der Dienst- und Besoldungsordnung der Bediensteten der 

Urlaubs- und Abfertigungskasse sowie die Bestellung der 

Direktoren. Von grundsätzlichen Angelegenheiten der Geschäfts

führung ist der jel.Jeilige AusschUß vom Vorstand dieses Sach

bereiches ~n Kenntnis zu setzen. Darüber hinaus sind die Aus

schüsse jeweils .von grundsätzli~hen Angelegenheiten der in 

den anderen Sachbereich fallenden Angelegenheiten, die von 

Bedeutung für den eigenen Sachbereich sind, zu informieren. 

(2) Den Vorständen obliegt jeweils die Geschäftsführung für 

den Sachbereich. dem Vorstand für den Sachbereich der Urlaubs-
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regelung auch die Geschäftsführung in Angelegenheiten, die 

nicht nur einen Sachbereich betreffen. Zur gesetzlichen Ver

tretung der Urlaubs- und Abfertigungskasse sind der Obmann 

des Vorstandes für den Sachbereich der Urlaubsregelung und 

sein Stellvertreter und, soweit es Angelegenheiten des Sach

bereiches der Abfertigungsregelung betrifft, der Obmann des 

Vorstandes für diesen Sachbereich und sein Stellvertreter be

rufen. Die näheren Bestimmungen über deren Stellvertretung hat 

die Geschäftsordnung zu regeln. 

(3) Den Jahresvoranschlag und den Rechnungsabschluß hat der 

jeweilige Vorstand im Einvernehmen mit dem zustjndigen· Kontroll

ausschuß dem zuständigen Ausschuß zur IJeschlußfdssung vorzulegen. 

Kommt dieses Einvernehmen nicht zustande, so ist in einer ge

meinsamen Sitzung des Vorstandes mit dem KontrollausschUß über 

die Vorlage zU beschließen. Für die GÜltigkei.t dieses neschlus

ses ist die Mehcheit von zwei Dritteln der abgegebenen StinUTIen 

erforderlich. 

(4) Die Oienst- und nesoldungsordnung der nediensteten der Ur

laubs- und Abfertigungs kasse hat der Vorstand für den Sachbe

reich der Urlaubsregelung im Einvernehmen mit dem Kontrollaus

schuß dem für den Sachbereich zuständigen Ausschuß vorzulegen. 

Abs. 3 gilt sinngemäß. 

(5) Der Kontrollausschuß für den jeweiligen Sachbereich über

wacht die Gebarung des Sachbereiches, der Kontrollausschuß für 

den Sachbereich der Urlaubsregelung auch die Gebarung der nicht 

nur einen Sachbereich betreffenden Angelegenheiten der Urlaubs

und Abfertigungskasse. Dem jeweiligen Kontrollausschuß sind 

auf Verlangen alle zur Ausübung seines Aufsichtsrechtes er

forderlichen Geschäfts- und Rechnungsunterlagen vorzulegen 

~nd die notwendigen Mitteilungen zu machen. Er kann beim Bun

desministerium für Arbeit und Soziales die Durchführung einer 

illutlichen Uberprüfung der jeweiligen Gcbarung beantragen. 

(6) Dem Beirat Obliegt die Mitwirkung bei der Geschäftsführung 

der Landesstelle. 
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Bedienstete 

§ 17. (1) Die Geschäfte der Ur1aubs- und Abfertigungskasse 

werden unbeschadet der einzelnen Sachbereiche unter der Lei

tung der Direktion von Bediensteten besorgt, die dem Vorstand 

[ur den Sachbereich der Urlaubsregelung in dienstrechtlicher 

Hinsicht unterstehen_ Die Direktoren werden auf Vorschla.g dic

ses vOt"sta.ndes n()ch Anhörung des Kontrollausschusses durch den 

Ausschuß fur den Sachbereich der Urlaubsregelung bestellt_ 

(2) Die Rechte und Pflichten der ßediensteten und ihre An

sprUche auf Besoldung werden in einer Dienst- und Besoldungs

ordnung bestimmt, die vom Ausschuß fur den Sachbereich der 

Ul"laubsregelung zu beschließen ist. Sie bedarf zu ihrer GUltig

keit der Genelwigung durch den ßundesminister [Ur Arbeit und 

Sozialcs_ 

Gcschä (tsol-dnung 

§ 18_ Die njheren Oestimmungen uber die Einrichtung und Ge

schäftsfuhrung der Urlaubs- und Abfertigungskasse und der Ver-

\.,r<:! 1 tungsorgallc de r ei nze lnen Sachbe re iclle \.,re rden du rch Geschä f ts

ordnungcn geregelt, die von den jeweiligen AusschUssen zu be

schließen und vom ßundesminister für Arbeit und Soziales zu 

genehmigen sind_ 

Jahresvoranschlag und Rechnungsabschluß 

S 19. (1) Die Ausschüsse haben auf Grund eines Entwurfes des 

zuständigen Vorstandes jährlich für das kommende Jahr jeweils 

einen Voranschlag über die finanziellen Erfordernisse und deren 

ßedeckung zu beschließen. 

(2) Oie Rechnungsabschlüsse über die Gebarung des abgelaufenen 

GeSChäftsjahres sind von den Ausschüssen jährlich zu beschließen_ 

Das GeschäftSjahr ist das Kalenderjahr. 

(3) Die Jahresvoranschläge und die Rectmungsabschlüsse sind 

dem Bundesminister für Arbeit und Soziales vorzulegen. 
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(4) Die zur Anlage verEUgbaren Vermbgensbestände der Ur

laubs- und Abfertigungskasse sind in einer den Vorschrif_ 

ten über die Anlegung von Mündelgeld entsprechenden Art und 

Heise fruchtbringend anzulegen." 

1<1. In § 20 Abs. 1 werden nach dem Wort "Geschäftsjahr" die 

Worte "für den Sachbereich der Urlaubsregelung" eingefügt. 

15. § 21 lautet samt Uberschd ft: 

"Deckung des Aufwandes; Zuschläge ZUm Lohn 

§ 21. (1) Der Aufwand der Urlaubs- und Abfertigungskasse 

an Urlaubsentgelten einschließlich der Leistungen gemäß § 21a 

Abs. 7, an Abfindungen gemäß § 10, an Entgelten gemäß § 9,an Neben

leistungen gemäß § 26, ferner der Aufwand der Urlaubs- und 

Abfertigungskasse an Abfertigungen gemäß §§ 13a bis 13h sowie der 

Aufwand an Verwaltungskosten für beide Sachbereiche wird 

für diese durch die Entrichtung von Zuschlägen zum Lohn 

bestritten. Die Höhe dieser Zuschläge ist auf Antrag der 

zuständigen kcllektivvertragsfähiyen Körperschaften der 

P.rbei tnehmer und Arbei tgeber durch Ve rordnung des Uundes

ministers für Arbeit und Soziales festzusetzen. 

(2) FUr den Oereich der Urlaubsregelung ist die Festsetzung 

auf gemeinsamen Antrag der zust.ändigen kOllektivvertragsfähi.,. 

gen Körperschaften der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber so 

vorzunehmen, daß aus der Summe der Eingänge an Zuschlägen 

für den Urlaub der Aufwand der Urlaubs- und Abfertigungskasse 

[ür den Sachbereich der Urlaubsregelung einschlie.ßlich der 

anteiligen Verwaltungskosten gedeckt werden kann. Erfordert 

es die Gebarung, so ist durch verordnung des Bundesmini

sters für Arbeit und Soziales die entsprechende Änderung 

der Höhe des Zuschlages für den Sachbereich der Urlaubs

regelung vorzunehmen. 

(3) Die Höhe des Zuschlages zur Deckung des Aufwandes für 

den Sachbereich der Abfertigungsregelung einschließlich der 

anteiligen Verwaltungskosten ist jährlich unter Berücksich

tigung der Betciebsecgebnisse des vorjährigen Rechnungs

abschlusses für diesen Sachbereich, des voraussichtlichen 

Le1stungsau fwandes des laufenden Jahres und des Folgejahres 

festzusetzen." 
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16. Nach § 21 wird ein § 2la eingefügt, der Stirnt Überschrift 

lautet: 

"Zuschlti<)sen trichtung 

§ 2la. (1) Der Arbeitgeber htit für jeden Arbeitnehmer die 

gernä ß § 21 festgese tz ten Zusch läge nach 1'1aßgabe der Abs. 2 

bis 8 zu entrichtcn. 

(2) Für den Sachbereich der Uclaubsregelung sind die Zu

schläge für jede Anwartschaftswoche , ausgenonunen für Zei-

ten des Urlaubes (§ 4) und der Truppenübungen (§ 5 lit. h) 

für den Sachbereich der Abfertigungsregelung die Zuschläge 

für jede Kalenderwoche (Beschäftigungswoche) , ausgenommen für 

Zeiten des ordentlichen Präsenzdienste:; (<) '1 1Ibs. J lit. b) 

und dec 'I'cuppenubungen (§ 'J lit. 11) 7.U entrichten. Die vorn 

l\rbei trjcbcr nicht zu leistenden Zuschljge sind von der Ur

l.:!ubs- und Ab[ecllgullg!:;k.:!s~c :;clbsl %u leistcn. 

(3) Der Uerechnung der für den einzelnen l\rbeitl1ehmer zu 

leistenden Zuschläge ist, soweit es den Zuschlag für den 

Sachbereich der Urlaubsregelung betLl(ft. der um 25 v.H .. 

soweit eS den Zuschlag für den Sachbereich der Ab[ertigungs

("egelung betrifft., der um 20 v.IL erhöht.e kollektivvertrag

liehe Stundenlohn zugrunde zu legen, der sich für den ein

zelnen Arbeit.nehmer auf Grund der gesetzlichen oder vertrag

lich vereinbarten wöchentlichen Arbeitszeit für die Arbeits

stunde ergibt. Besteht keine kollektivvertragliche Regelung 

des Stundenlohnes, gilt der vereinbarte Stundenlohn als Be

rechnungsbasis . 

(4) 1st vectrag!ich eine kürzere \.Iöchenc.liche "Arbeitszeic 

als 31 Stunden vereinbart, so ist der gemäß Abs. 3 erhöhte 

I:ollekti\.'vert.ragliche St.undenlohn mit der Anzahl der für 

den Arbeitnehmer auf Grund der Vereinbarung geltenden \.IÖ

chentlichen Arbeitsstunden zu multiplizieren und das Pco

dukt. durch die Anzahl der für die übrigen Arbeitnehmer des 

Betriebes gelt.enden regelmäßigen w~chentlic~en Arbeitsst.unden 

zu dividieren. 

(5) War der Aebeitnehmer in eine"r Anvartschafts,-,oche mehe 

215 "die Hälfte der gesetzlichen odec vertraglich verein-
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barten Arbeitszeit im Akkord oder Leistungslohn (§ 96 Abs. 1 

Z 4 des Arbeitsverfassungsgesetzes) beschäftigt, so ist der 

Berechnung des Zuschlages für den Sachbereich der Urlaubs

regelung, sofern durch Kollektivvertrag nicht anderes be

stimmt wird, die Bestimmung des Abs. 3 zugrunde zu legen. 

(6) Der Zuschlag nach Abs. 5 ist auch für die Dauer des 

Krankenstandes eines Arbeitnehmers zu entrichten (§ 5 

lit. c), sofern der Arbeitnehmer in der dem Krankenstand 

vorausgehenden Anwartschaftswoche mehr als die Hälfte der 

gesetzlichen oder vertraglich vereinbarten Arbeitszeit im 

Akkord beschäftigt war. 

(7) Die Berechnung der Zuschläge für Zeiten, die die Ur

laubs- und Abfertigungskasse gemäß Abs. 2 selbst zu leisten 

hat, richtet sich nach den Zuschlägen, die zuletzt vom Ar

beitgeber zu entrichten waren. 

(8) Die für den einzelnen Arbeitnehmer pro Anwartschafts

woche bzw. Kalenderwoche (Beschäftigungswoche) zu berech

nenden Zuschlagsleistungen sind auf volle Schillingbeträge 

auf- bzw. abzurunden." 

17. Der bisherige Abschnitt IV erhält die Bezeichnung 

"ABSCHNITT V". 

18. a) In der Uberschrift des § 22 wird das Wort "Zuschlagslei

stung" durch das Wort "Zuschlagsleistungen" ersetzt. 

b) In § 22 Abs. 1 werden die Wortgruppe "des Zuschlages (§ 21) 11 

durch die Wortgruppe "der Zuschläge (§ 2la) 11 und das Wort 

"Urlaubskasse" durch die Wortfolge IIUrlaubs- und Abferti

gungskasse" ersetzt. 

c) In § 22 Abs. 2 werden die Worte lides Zuschlages" durch 

die Worte "der Zuschläge" und das Wort "Urlaubskasse" je

weils durch die Wortfolge "Urlaubs- und Abfertigungskasse" 

ersetzt. 

d) In § 22 Abs. 3 wird das Wort "Urlaubskasse" durch die 

Wortfolge "Urlaubs_ und Abfertigungskasse" ersetzt. 
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e) In § 22 Abs. 5 und 6 werden jeweils das Wort "Zuschlags

leistung" durch das Wort "Zuschlagsleistungen" und das 

Wort "Urlaubskasse" durch die Wortfolge "Urlaubs- und 

Abfertigungskasse" ersetzt. 

19. In § 23 werden das Wort "Urlaubskasse" durch die Wortfolge 

"Urlaubs- und Abfertigungskasse", die Worte "des Zuschlages" 

durch die Worte "der Zuschlagsleistung" und das Wort "Urlaubs

karten" durch die Wortfolge "Urlaubs- und Abfertigungskarten" 

ersetzt. 

20. In § 24 einschließlich der Überschrift werden jeweils das 

Wort "Urlaubskarte" und das Wort "Urlaubskasse" durch die 

Wortfolgen "Urlaubs- und Abfertigungskarte" und "Urlaubs

und Abfertigungskasse" ersetzt. 

21. In § 25 wird jeweils das Wort "Urlaubskasse" durch die Wort

folge "Urlaubs- und Abfertigungskasse" ersetzt. 

22. In § 26 wird jeweils das Wort "Urlaubskasse" durch die Wort

folge "Urlaubs- und Abfertigungskasse" ersetzt. 

23. In § 27 werden im letzten Satz des Abs. 1 die Worte "Ur

laubsentgeltes oder der Abfindung" durch die Worte "Ur

laubsentgeltes, der Abfindung oder der Abfertigung" sowie 

in allen Absätzen das Wort "Urlaubskasse" durch die Wort

folge "Urlaubs- und Abfertigungskasse" ersetzt. 

24. a) § 28 Abs. 1 lautet: 

"(I) Die Zuschläge gemäß § 21 gelten als andere öffent

liche Abgaben. 11 

b) In § 28 Abs. 2 wird jeweils das Wort "Urlaubskasse" durch 

die Wortfolge "Urlaubs- und Abfertigungskasse" ersetzt. 

25. In § 29 wird jeweils das wort "Urlaubskasse" durch die Wort

folge "Urlaubs- :und Abfertigungskasse" ersetzt. 

26. Der bisherige Abschnitt V erhält die Bezeichr.ung 

" ABSCHNITT VI". 

27. In § 30 wird jeweils das Wort "Urlaubskasse" durch die 

wortfolge "Urlaubs- und Abfertigungskasse" ersetzt. 
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28. In § 32 Abs. 2 wird das Wort "Urlaubskasse" durch die Wort

folge "Urlaubs- und Abfertigungskasse" ersetzt. 

29. In § 33 wird jeweils das Wort "Urlaubskasse" durch die Wort

folgende "Urlaubs- und Abfertigungskasse" ersetzt. 

30. Der bisherige Abschnitt VI erhält die Bezeichnung "ABSCHNITT VII". 

;.. r t i k e 1 II 

Das Arbeiter-Abfertigungsgesetz, RGBl. Nr. 107/1979, wird wie 

folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 3 Z 4 wird eine Z 5 mit folgendem Wortlaut angefügt: 

"5. das Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz (BUAG) I 

BGBL Nr. 414/1972, in der jeweils geltenden Fassung". 

2. § 2 Abs. 2 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

"(3) Arbeitnehmer in Personalbereitstellungsbetrieben (§ 2 

Abs. 2 lit. a und c BUAG) , oder in Mischbetrieben (§ 3 

BUAG) I die während der Dauer des Arbeitsverhältnisses 

zu Beschäftigungen herangezogen werden, die abwechselnd dem 

Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes und dem des BUAG 

für den Sachbereich für die Abfertigungsregelung unterliegen, 

haben unbeschadet der Häufigkeit des Wechsels und der Dauer 

der Beschäftigungen nach ununterbrochener dreijähriger Dauer 

des Arbeitsverhältnisses bei dessen Auflösung Anspruch auf 

Abfertigung nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Bundesge

setzes. Dem Arbeitnehmer gebührt von der unter Berücksichti

gung der Gesamtdauer des Arbeitsverhältnisses zustehenden Ab

fertigung der Anteil, der dem Verhältnis der im Geltungsbereich 

dieses Bundesgesetzes zurückgelegten Beschäftigungszeiten zur 

Gesamtdauer des Arbeitsverhältnisses entspricht." 
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Art i k e 1 III 

Abgabenrechtliche Bestimmungen 

(1) Soweit bei der Bildung von Abfertigungsrücklagen oder bei 

der Inanspruchnahme von steuerfreien Beträgen gemäß § 14 

Abs. 5 EStG 1972 Abfertigungsansprüche berücksichtigt wor

den sind, die auf Grund dieses Bundesgesetzes wegfallen, 

gilt folgendes: 

I. "10 v 0 fI. cl c s Be t r il q e s der ni i c k 1,"1 9 c " (s LI! U (' 1
0 

( r c i c 11 13 ~ t r ii q e I , 

dcr auf die wegfallenden Ab(ertjgung~,lIlSJlrüche entf:;;lJ.t, 

können auf Kapitolkollto oder auf eine ,lls v~rstellp.rt 

gel t end e f r eie R i..i c k 1 a gei i be r t t"i"\ 9 e " \.J e r ci eil. 

2. DeI:" restliche ßetr<Jg ist spiitestens bis ZUIII Abl.auE des 

d I:" i t tell \-1 i r t sc 11 (I f t s j a h res, d CI s der U be r t r. ,1 9 u 11 9 ge '" ii ß Z 

folgt, gewinnel:"höhend aufzulösen. 

(2) Im § 67 l\bs. J des Einkornillensteuergesetzes 1977., 

8GB!. Ne 440, zuletzt geändert durch das Zweite Abagben-

änderungsgesetz 1987, BGB1.Nr. 312, 

letzten Satzes folgende Sätze: 

treten an die Stelle des 

"Die vorstehenden Bestimmungen sind sinngemäß auf Bezüge und 

Entschädigungen im Sinne des S 14 :des Bezügegesetzes und im Sillne 

des § 5 des Verfassungsgerichtshofgesetzes, dem Grund und der 

Höhe nach gleichartige Bezüge und Entschädigungen auf Grund 

landesgesetzlicher Regelungen sowi~ auf Abfertigungen durch die 

Urlaubs- und Abfertigungskasse auf Grund des Bauarbeiter-Urlaubs

u~d Abfertigungsgesetzes, BGB1. Nr. 414/1972, in der jeweils 

geltenden Fassung, sinngemäß anzuwenden. Die Versteuerung der 

Abfertigung durch die Ul:"laubs- und J\bfertigungskasse richtet sich 

nach den Merkmalen der Lohnsteuerkarte, die der I\rbeitnehmer 

seinem I\rbeitgeber vorgelegt hat." 

(3) 5 67 l\bs. 5 des Einkommensteuecgesetzes 1972. BGBl. Nr. 440, 

zuletzt ge:indet"t durch das Zweite l\bgabenänderungsgesetz 1987, 

BGBl. Ne. 312, lautet: 
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"(5) Von dem Urlaubsentgelt oder der Abfindung gemäß den §§ 8 

bis 10 des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes, BGB1. 

Nr. 414/1972, in der jeweils geltenden Fassung, ist die 

Hälfte als sonstiger Bezug zu behandeln, es sei denn, daß 

Abs. 6 anzuwenden ist." 

Art i k e 1 IV 

Das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz (IESG), BGBl. Nr. 324/1977, 

zuletzt geändert mit dem Bundesgesetz BGB1. Nr. 395/1986. wird 

wie folgt geändert: 

1. Im § 1 Abs. ] wird am Satzend0 der Z 4 der Punkt durch einen 

Strichpunkt ersetzt und folgend0 Z 5 angefUgt: 

"5. für Ansprüche nach Abs. 2, sofern auf Grund gesetzlicher An

ordnung ein anderer als der Arbeitgeber (etemaliger Arbeitgeber) 

zur Zahlung vEqflichtet ist." 

2. Im § 12 Abs. 1 Z 5 treten anstelle des zweiten und dritten Satzes 

die folgenden Bestimmungen: 

"Arbeitgeber, die dem Geltungsbereich des Bauarbeiter-Urlaubs

und Abfertigungsgesetzes, BGB1. Nr. 414/1972, in der jeweils 

geltenden Fassung, für den Sachbereich der Abfertigungsrege

lung unterliegen, haben für Arbeitnehmer, die Anspruch auf 

Abfertigung nach dem Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungs

gesetz haben können, einen niedrigeren Zuschlag zu entrich

ten; dieser Zuschlag ist mit obiger Verordnung unter Bedacht

nahme darauf, daß nach § 1 Abs. 3 Z 5 für solche Abfertigun

gen kein Anspruch auf Insolvenz-Ausfallgeld besteht, festzu

setzen. Der jeweilige Zuschlag ist vom Arbeitgeber zu tragen. 

Die Arbeitgeber von Personen im Sinne des § 1 Abs. 6 haben 

für diese Personen keinen Zuschlag zum Arbeitgeberanteil 

zur Arbeitslosenversicherung zu entrichten." 

3. Im § 14 Abs. 1 und Abs. 2 wird jeweils das Wort "Bauarbeiter

Urlaubskasse" durch eiie Wortfolge "Bauarbeiter-Urlaubs- und 

Abfertigungskasse" ersetzt. 
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Art i k e 1 V 

SCHLUß- UNu ÜB~RGANG~BESTIMMUNGEN 

(1) Artikel I bis IV treten naCh Maßgabe der folgenden Bestim- . 

mungen mit 1. Oktober 1987 in Kraft. Die gemäß § 12 Abs. 1 

Z 5 Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz lIESG) in der Fassung 

von Art. IV Z ~ fUr den niedrigeren Zuschlag zu erlassende 

Verordnung 1st erstmals fUr die Beitragsperiode 1993 zu er

lassen. Bis zum Beginn der Beitragsperiode 1993 haben Ar

beitgeber, die dem Geltungsbereich des BUAG für den Sachbe

reich der Abfertigungsregelung unterliegen, den vollen 

Zuschlag gemäß § 12 Abs. 1 Z 5 IESG zu entrichten. 

(2) Betriebsarten, die unter die Aufzählung des § 2 Abs. 1 des 

Bauarbeiter-Urlaubsgesetzes 1972 fallen, in Art. I Z 2 

lit. b jedoch nicht genannt werden, sind einschließlich 

der Spezialbetriebe, die Tätigkeiten dieser Art verrichten, 

sowie der Personalbereitstel1ungsbetriebe bezüglich jener 

Arbeitnehmer, die zu Tätigkeiten dieser Art überlassen wer

den, auf Antrag der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 

durch Verordnung des Bundesministers für Arbeit und Soziales 

im Einvernehmen mit dem Bundesminister für wirtschaftliche 

Angelegenheiten in den Geltungsbereich für den Sachbereich 

der Abfertigungsregelung einzubeziehen. Der Antrag ist spä

testens bis zum Ablauf von drei Monaten ab dem Tag der Kund

machung dieses Bundesgesetzes im Bundesgesetzblatt beim Bun

desministerium für Arbeit und Soziales einzubringen. Die Wirk

samkeit der Einbeziehung tritt rückwirkend mit dem Inkraft

treten dieses Bundesgesetzes ein. 

(3) Unterliegt in einem Unternehmen die überwiegende Zahl der 

Arbeitnehmer dem Geltungsbereich für den Sachbereich der Ab- . 

fertigungsregelung, so kann der Arbeitgeber spätestens bis 

zum Ablauf von neun Monaten ab dem Tag der Kundmachung dieses 

Bundesgesetzes im Bundesgesetzblatt an die Urlaubs- und Abfer

tigungskasse den Antrag auf Einbeziehung aller dem Geltungs-, 

bereich für den Sachbereich der Urlaubsregelung unterliegen,den 
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Arbeitnehmer des Unternehmens in den Sachbereich für die Ab

fertigungsregelung stellen. Die Urlaubs- und Abfertigungskasse 

hat bei Zutreffen der Voraussetzung die Einbeziehung mit dem 

Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes vorzunehmen. Lehnt die 

Urlaubs- und Abfertigungskasse den Antrag ab oder erledigt 

sie den Antrag nicht binnen sechs Wochen, so kann der Arbeit

geber binnen zwei Wochen bei der zuständigen Bezirksverwaltungs

behörde die bescheidmäßige Erledigung seines Antrages begehren. 

Auf dieses Verfahren finden die Bestimmungen des § 25 Abs. 3 

und 5 BUAG sinngemäß Anwendung. Die Einbeziehung gilt zeitlich 

unbegrenzt und ohne Rücksicht auf das weitere Vorliegen der 

Voraussetzungen. Auf die einbezogenen Arbeitnehmer finden 

die Abs. 4 und 5 Anwendung. 

(4) Arbeitnehmern, die bei einem Arbeitgeber, der gemäß Art. I 

Z 2 lit. b sowie gemäß Abs. 2 und 3 dieses Artikels dem Gel

tungsbereich des BUAG für den Sachbereich der Abfertigungs

regelung unterliegt, am 1. Oktober 1987 in Beschäftigung stan

den, sind alle bisher bei diesem Arbeitgeber geleisteten 

und dem Bauarbeiter-Ur1aubsgesetz 1972 unterlegenen Beschäf

tigungszeiten für die dreijährige Anspruchsvoraussetzung 

sowie für einen Abfertigungsanspruch (Art. I Z 10) anzurech

nen, sofern diese in den Sachbereich der Abfertigungsregelung 

fallenden Beschäftigungszeiten unter Berücksichtigung kollek

tivvertraglicher Regelungen einem Abfertigungsanspruch nach 

dem Arbeiter-Abfertigungsgesetz zugrunde zu legen wären und 

noch nicht für eine Abfertigung herangezogen wurden. 

(5) Für Arbeitnehmer, die am 1. Oktober 1987 nicht in Beschäfti

gung standen, vom letzten Arbeitgeber im Sinne des Abs. 4 

jedoch innerhalb von 120 Tagen nach Beendigung des Arbeits

verhältnisses wieder eingestellt werden, gilt Abs. 4 sinn

gemäß. 

(6) Arbeitgeber, die gemäß Art. I Z 2 lit. b sowie gemäß Abs. 2 

und 3 dieses Artikels dem Geltungsbereich des BUAG für den 

Sachbereich der Abfertigungsregelung unterliegen, haben An-
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spruch auf Refundierung der von ihnen geleisteten Abfertigun

gen durch die Urlaubs- und Abfertigungskasse, wenn 

1. die Abfertigungsansprüche in der zeit vom 1. Oktober 1987 

bis zum Zeitpunkt der Kundmachung dieses Gesetzes bzw. der 

Verordnung gemäß Abs. 2 bzw. bis zum Zeitpunkt der Zu

stellung der Entscheidung über die Einbeziehung gemäß 

Abs. 3 entstanden sind und 

2. die Ansprüche nach dem Arbeiter-Abfertigungsgesetz und 

den kollektivvertrag lichen Bestimmungen geltend gemacht 

wurden. 

Der Refundierungsanspruch ist bei der Urlaubs- und Abfertigungs

kasse mit Antrag und unter Nachweis der Leistung der Abfertigung 

sowie Bekanntgabe der Bemessungsgrundlagen geltend zu machen. 

Die Refundierung darf im Einzelfall die Höhe der Abfertigung, 

auf die der Arbeitnehmer unter Berücksichtigung des Art. I 

Anspruch gehabt hätte, nicht überschreiten. 

(7) Für die Ermittlung der Stundenzahl zur Berechnung des Monats

entgelts (Art. I Z 10) sind vor dem 1. Oktober 1987 liegende 

Beschäftigungszeiten nur bis zum Ausmaß von fünf Kalenderjah

ren zu berücksichtigen. 

(8) Vor dem Inkrafttreten des Gesetzes abgeschlossene ausdrück

liche Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

über die Ausdehnung der kollektivvertraglichen Unterbrechungs

zeiten (Abs. 4) sowie der Unterbrechungszeiten nach Abs. 5 sind 

im Falle des Nachweises zu berücksichtigen. Der Nachweis ist 

in Verbindung mit der Meldung nach Abs. 9 zu erbringen. 

(9) Die Arbeitgeber sind verpflichtet, Beschäftigungszeiten nach 

Abs. 4 bis 31. Jänner 1988, soweit sie Betriebsarten ge-

gemäß Abs. 2 und Unternehmen gemäß Abs. 3 betreffen, inner-

halb von drei Monaten nach Erlassung der Verordnung bzw. der 

Zustellung der Entscheidung über die Einbeziehung , sowie Be

schäftigungszeiten nach Abs. 5 innerhalb von 13 Wochen nach 

Wiedereinstellung der Urlaubs- und Abfertigungskasse zu mel

den. Werden auf Grund einer solchen Meldung für die Berechnung 
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eines Abfertigungsanspruches gemäß Art. I Z 10 Beschäftigungs

zeiten herangezogen, die nicht die Voraussetzungen nach Abs.4 

und 5 erfüllen, so ist die Ur1aubs- und Abfertigungskasse 

berechtigt, vom Arbeitgeber den Ersatz der auf diese Zeiten 

fallenden Abfertigungsleistungen zu verlangen. 

(10) Der Zuschlag für den Sachbereich Abfertigungsregelung ge

mäß Art. I Z 15 und 16 ist erstmalig für den Zuschlagszeit

raum ab 1. Jänner 1990 zu entrichten. Bis zum 31. Dezember 

1989 haben die Verwaltungsorgane der Urlaubs- und Abfertigungs

kasse die für die ordnungsgemäße Geschäftsführung und Gebarung 

der Abfertigungsregelung notwendigen Vorsorgen zu treffen. 

(11) Bei Abfertigungsansprüchen, die in folge einer Auflösung des 

Arbeitsverhältnisses bis 31. Dezember 1989 entstehen, ist als 

Grundlage für die Berechnung der Monatsentgelte (Artikel I 

Z 10) der um 25 v.H. erhöhte kollektivvertragliche Stunden

lohn heranzuziehen. 

(12) Wird ein unter den sachlichen Geltungsbereich des BUAG 

fallendes Arbeitsverhältnis vor dem 1. Oktober 1987 be

endet und nicht innerhalb der Frist von 120 Tagen wieder 

aufgenommen, so sind die Abfertigungsansprüche nach dem 

Arbeiter-Abfertigungsgesetz und den kollektivvertrag lichen 

Bestimmungen zu behandeln. Eine Anrechnung nach den Bestim

mungen des BUAG kann nicht mehr stattfinden. Die Ansprüche 

nach dem Arbeiter-Abfertigungsgesetz sind innerhalb von 

sechs Monaten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses gel

tend zu machen. 

(13) Wird in der Zeit vom 1. Oktober 1987 bis 31. Dezember 1992 

über das Vermögen des Arbeitgebers der Konkurs eröffnet 

oder liegen die einem solchen gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 bis 7 

IESG gleichzuhaltenden Umstände (Insolvenz im Sinne des 

Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes) vor, so wird bei be

rechtigtem vorzeitigen Austritt durch den Arbeitnehmer bzw. 

einer wegen der Insolvenz vorgenommenen Kündigung durch den 
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Arbeitgeber, insbesondere nach § 25 der Konkursordnung, 

RGBl. Nr. 337/1914, und den § 20b und § 20c der Ausgleichs

ordnung (AO) , BGBl. II Nr. 221/1934, in jeweils geltender 

Fassung, der in diesem Zeitpunkt nach diesem Bundesgesetz 

zustehende Anspruch auf Abfertigung sofort fällig. Die Auf

lösung des Arbeitsverhältnisses ist der Urlaubs- und Abfer

tigungskasse Vom Arbeitgeber (Masseverwalter) zu melden. 

Die Urlaubs- und Abfertigungskasse hat den Anspruch des 

Anspruchsberechtigten zu errechnen und auf Antrag an diesen 

zur Auszahlung zu bringen. Art. I Z 10 (§§ 13d Abs. 1 

. zweiter Satz, 13e BUAG) gilt sinngemäß. Die vorstehenden 

Bestimmungen sind auch anzuwenden, wenn zwar die Eröffnung 

des AnschlUßkonkurses oder die Einstellung des Ausgleichs

verfahrens nach § 69 Abs. 1 AO nach dem 31. Dezember 1992 

stattfindet, die jeweils vorausgegangene Eröffnung des Aus

gleichsverfahrens jedoch vor diesem zeitpunkt erfolgte. 

(14) Bei Vorliegen der Voraussetzungen des Abs. 13 hat der In

solvenz-Ausfallgeld-Fonds der Urlaubs- und Abfertigungs

kasse jene Abfertigungszahlungen zu ersetzen, die diese 

zur Auszahlung gebracht hat, wenn der Arbeitnehmer zuletzt 

bei einem Arbeitgeber beschäftigt war, der im Sinne des § 1 

Abs. 1 IESG insolvent ist. Hat die Urlaubs- und Abfertigungs_ 

kasse die Arbeitnehmer eines solchen Arbeitgebers bezüglich 

ihrer Abfertigungen zur Gänze abgerechnet, hat sie diese aus

bezahlten Beträge unter Anfügung der entsprechenden Nachweise 

kalendervierteljährlich beim Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds 

geltend zu machen. Die vorstehenden Bestimmungen sind auch 

anzuwenden, wenn zwar die Eröffnung des Anschlußkonkurses 

oder die Einstellung des Ausgleichsverfahrens nach § 69 Abs. 1 

AO nach dem 31. Dezember 1992 stattfindet, die jeweils voraus

gegangene Eröffnung des AusgleiChsverfahrens jedoch vor diesem 

Zeitpunkt erfolgte. 

(15) Wird vor dem 1. Oktober 1987 über das Vermögen des Arbeitgebers 

der Konkurs eröffnet oder liegt eine andere Insolvenz im Sinne 
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des Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes vor, so besteht 

der Abfertigungsanspruch gegenüber dem insolventen Arbeit

geber und ist im Rahmen der Bestimmungen des Insolvenz

Entgeltsicherungsgesetzes gesichert, auch wenn er nach 

dem 1. Oktober 1987 entsteht. Die vorstehenden Bestimmun-

gen sind auch anzuwenden, wenn zwar die Eröffnung des An

schlußkonkurses oder die Einstellung des Ausgleichsverfah

rens nach § 69 Abs. 1 AO nach dem 30. September 1987 statt

findet, die jeweils vorausgegangene Eröffnung des Ausgleichs

verfahrens jedoch vor diesem Zeitpunkt erfolgte. 

(16) Wird nach dem 30. September 1987 über das Vermögen eines 

Arbeitgebers, der gemäß Art. I Z 2 lit. b sowie Abs. 2 und 

3 dieses Artikels dem Geltungsbereich des BUAG für den Sach

bereich der Abfertigungsregelung unterliegt, der Konkurs 

eröffnet oder liegt eine andere Insolvenz im Sinne des 

Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetzes vor, so besteht der 

Abfertigungsanspruch gegenüber dem insolventen Arbeitgeber 

und ist im Rahmen der Bestimmungen des Insolvenz-Entgelt

sicherungsgesetzes gesichert, sofern das Arbeitsverhältnis 

nach Abs. 13 erster Satz dieses Artikels mit der Maßgabe 

gelöst wird, daß die Lösung bis spätestens zum zeitpunkt 

der Kundmachung dieses Bundesgesetzes bzw. der Verordnung 

nach Abs. 2 bzw. der Zustellung der Entscheidung über die 

Einbeziehung nach Abs. 3 erfolgt. Hiebei sind die Bestimmun

gen des Arbeiter-Abfertigungsgesetzes und der im Zeitpunkt 

der Lösung des Arbeitsverhältnisses in Kraft stehenden 

kollektivvertraglichen Bestinunungen mit der Maßgabe anzu

wenden, daß der Abfertigungsanspruch sofort fällig wird. 

Der Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds kann wegen solcher Zahlungen 

keinen Rückgriff auf das Vermögen dieses Arbeitgebers (auf 

die Konkursmasse) gemäß § 11 lESG nehmen. Hätte der Arbeit

nehmer eines solchen Arbeitgebers bei Anwendung der Bestim

mungen des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes 

einen höheren Anspruch auf Abfertigung, als er als Insolvenz

Ausfallgeld zuerkannt erhalten hat, besteht hinsichtlich des 
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Unterschiedsbetrages Anspruch gegenüber der Urlaubs- und 

Abfertigungskasse; diese kann den gezahlten Unterschieds

betrag nach Abs. 14 dieses Artikels geltend machen. Hätte 

der Arbeitnehmer bei Anwendung der Bestimmungen des Bau

arbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetzes hingegen keinen 

oder einen geringeren Abfertigungsanspruch, als er als 

Insolvenz-Ausfallgeld erhalten hat, besteht kein Anspruch 

des Arbeitgebers oder des Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds auf 

Rückzahlung. 

Art i k e 1 VI 

Vollziehung 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist hinsichtlich des 

Artikels 111 der Bundesminister für Finanzen,· im übrigen der 

Bundesminister für Arbeit und Soziales betraut. 

-------. . . . . , 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag unter 

Verzicht auf die erste Lesung dem Ausschuß für soziale Ver

waltung zuzuweisen. 
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E r 1 ä u t e run gen 

Mit dem am 23. Feber 1979 vom Nationalrat beschlossenen Arbeiter

Abfertigungsgesetz, BGB1. Nr. 107, wurde der bis dahin auf Ange

stellte beschränkte Anspruch auf Abfertigung auf Arbeiter ausge

dehnt. Die Voraussetzungen für einen Abfertigungsanspruch nach 

dem Arbeiter-Abfertigungsgesetz richten sich nach dem Angestell

tengesetz. Der Arbeiter muß daher ein ununterbrochenes Arbeits

verhältnis von mindestens drei Jahren aufweisen, um bei Zutreffen 

der sonstigen Voraussetzungen einen Abfertigungsanspruch geltend 

machen zu können. Auch für einen höheren Anspruch ist es erforder

lich, daß in dem hiefür geforderten Zeitraum keine Unterbrechung 

des Arbeitsverhältnisses erfolgt. 

Infolge der in der sauwirtschaft mit ihrer starken saisonalen Aus

prägung üblichen häufigen Unterbrechungen der Arbeitsverhältnisse 

können die Arbeiter jedoch Abfertigungsansprüche nach dem Arbeiter

Abfertigungsgesetz nur sehr eingeschränkt erreichen. Die Kollek

tivvertragsparteien in der Bauwirtschaft, die schon 1972 eine Unter

brechungen des Arbeitsverhältnisses zulassende kollektivvertragliehe 

Abfertigungsregelung für Arbeiter abgeschlossen hatten, ermöglichten 

zwar nach 1979 durch kollektivvertragliche Regelungen unter bestimm

ten Voraussetzungen auch bei branchenüblicher Unterbrechungen einen 

gesetzlichen Abfertigungsanspruch zu erwerben. 

Kollektivvertraglieh vereinbarte Erleichterungen für den Erwerb 

eines gesetzlichen Abfertigungsanspruches, wie Verzicht auf eine 

schriftliche Wiedereinstellungszusage als Voraussetzung zur Berück

sichtigung von unterbrochenen Beschäftigungsverhältnissen und auch 

Ausdehnung der Unterbrechungsdauer, waren zuwenig, um den für die 

Arbeitnehmer unbefriedigenden Zustand zu beseitigen. Vor allem 

können die Arbeitnehmer vielfach nicht die VoraUssetzungen für 

den Erwerb eines höheren Abfertigungsanspruches erfüllen. Die zu

nehmend schwieriger werdende Beschäftigungssituation in der Bau

wirtschaft trug zur Verschärfung der Lage bei. 
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Da sich die Festlegung längerer Unterbrechungsfristen für die Be

rücksichtigung unterbrochener Arbeitsverhältnisse auch negativ 

auf die Beschäftigungssituation im Winter auswirken kann, er

schien eine weitere Verbesserung der kollektivvertraglichen 

Regelungen in dieser Richtung nicht mehr zielführend. Außer-

dem wirkte sich die Belastung für die kleineren Betriebe mit 

großem Anteil an stammpersonal wettbewerbsverzerrend aus. Die 

Gewerkschaft der Bau- und Holzarbeiter forderte daher die Schaf

fung einer branchenbezogenen Abfertigungsregelung, die in glei

cher Weise wie die aus ähnlichen Motiven 1946 geschaffene Urlaubs

regelung für Bauarbeiter betriebsneutral wirken soll. 

Die nach langen Verhandlungen auf Sozialpartnerebene erzielte 

Einigung über die Gestaltung einer besonderen gesetzlichen Ab

fertigungsregelung für Bauarbeiter stellt eine Synthese dar zwi

schen der von der Gewerkschaft geforderten Anrechnung aller Bran

chenarbeitsverhältnisse zum Erwerb eines Abfertigungsanspruches 

und der von Arbeitgeberseite hiebei verlangten größtmöglichen 

Anpassung an die Grundsätze des Arbeiter-Abfertigungsgesetzes. 

Die Regelung geht von folgenden Grundsätzen aus: 

1. Arbeitnehmer von Betrieben, die dem Geltungsbereich der vor

gesehenen Regelung unterliegen (Baubetriebe und Betriebe ver

schiedener Baunebengewerbe) , können nach Erfüllung bestimmter 

Anspruchsvoraussetzungen auf Grund aller in diesen Betrieben -

ohne Rücksicht auf die Dauer des Arbeitsverhältnisses - zurück

gelegten Beschäftigungszeiten einen Abfertigungsanspruch er

werben. 

2. Die Anspruchsvoraussetzung ist erfüllt, wenn der Arbeitnehmer 

entweder ein ununterbrochenes Arbeitsverhältnis von drei Jahren 

bei einem Arbeitgeber aufweist oder mindestens 92 Beschäftigungs

wochen innerhalb von drei Jahren im Verlaufe eines oder mehrerer 

Arbeitsverhältnisse zum selben Arbeitgeber vorliegen: die Unter

brechungen dürfen nicht länger als 22 Wochen dauern und am Ende 

des dreijährigen Zeitraumes muß ein Arbeitsverhältnis zu diesem 

Arbeitgeber bestehen. Da den Bestioonungen über die Anspruchs-
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voraussetzung der Grundsatz einer zumindest dreijährigen 

Firmentreue des Arbeitnehmers zugrunde liegt, wird die Er

füllung der Verpflichtung, am Ende des dreijährigen Zeit

raumes in einem Arbeitsverhältnis zum bisherigen Arbeitgeber 

zu stehen, auch angenommen, wenn sie dem Arbeitnehmer vom 

Arbeitgeber nicht ermöglicht wird (§ 13b). 

3. Nach Erfüllung der vorstehenden Voraussetzung werden alle 

nachfolgenden Beschäftigungszeiten in Betrieben, die dem 

Geltungsbereich des Gesetzes unterliegen, zur Erfüllung des 

Abfertigungsanspruches und seiner Höhe herangezogen. Zeiten 

eines Arbeitsverhältnisses jedoch, das durch Selbstkündigung 

(ausgenommen bei Pensionierungen) oder einvernehmliche Auf

lösung, durch vorzeitigen Austritt des Arbeitnehmers ohne 

wichtigen Grund oder durch Entlassung aus seinem Verschulden 

endet, werden bei der Berechnung des Anspruches außer Betracht 

gelassen (§ l3c). 

4. Ein Anspruch kann zum einen geltend gemacht werden, wenn der 

Arbeitnehmer das Berufsleben in der Bauwirtschaft abschließt, 

d.h. entweder das Pensionsalter (Vollendung des 65. bzw. 60. 

Lebensjahres bei Frauen) erreicht hat, bzw. eine Frühpension 

oder eine Invaliditätspension erhält, zum anderen aber auch, 

wenn er länger als ein Jahr nicht mehr in der Bauwirtschaft 

tätig ist (§ 13a). Die Abfertigungsleistung, die ein Arbeit

nehmer aufgrund dieser Regelung erhalten kann, entspricht der 

Staffelung nach dem Arbeiter-Abfertigungsgesetz. Es darf aber 

auch bei mehrmaliger Geltendmachung von AbfertigungsansprUchen 

der Höchstanspruch von zwölf Monatsentgelten fUr alle AnsprUche 

aus dieser Branche zusanunen nicht überschritten werden (§ 13d). 

5. Grundlage fUr die Berechnung des Ge1danspruches (Monatsentgelt) 

ist bis 31. Dezember 1989 der um 25 v.H. und ab 1. Jänner 1990 

der um 20 v.H. erhöhte kollektivvertragliche Stundenlohn (§ l3d). 

6. Die Durchführung dieser Branchenregelung erfolgt in Form einer 

Eingliederung eines eigenen Sachbereiches in die für die Durch-
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führung der branchenmäßigen Urlaubsregelung seit 1946 be

stehende Bauarbeiter-Urlaubskasse. 

Für den Sachbereich der Abfertigungsregelung ist die Bildung 

eigener Verwaltungsorgane vorgesehen. 

7. Die so gebildete Urlaubs- und Abfertigungskasse übernimmt 

zum Stichtag (Datum des Inkrafttretens der neuen gesetzli

chen Regelung) alle bisherigen Beschäftigungszeiten, soweit 

sie aufgrund des Arbeiter-Abfertigungsgesetzes in Verbindung 

mi t kollektivvertraglichen Bestirrunungen einem Abfertigungsan'

spruch zugrunde zu legen wären (Art. IV - Übergangsbestimmun

gen). Nach dem Stichtag sind der Urlaubs- und Abfertigungs

kasse alle Beschäftigungszeiten des Arbeitnehmers zu melden. 

8. Der Anspruch des Arbeitnehmers auf Abfertigung richtet sich 

gegen die Urlaubs- und Abfertigungskasse. Die Finanzierung 

dieser Ansprüche erfolgt wie für die Urlaubsregelung durch 

einen vom Arbeitgeber zu entrichtenden Zuschlag zum Lohn. 

Dieser Zuschlag für die Abfertigungsregelung wird erstmals 

ab 1. Jänner 1990 eingehogen werden. Bis dahin werden die 

Verwaltungsorgane der Urlaubs- und Abfertigungskasse durch 

entsprechende Verfügungen im Bereich der Kasse Vorsorge für 

die ordnungsgemäße Gebarung des Sachbereiches Abfertigungs

regelung treffen (Übergangsbestirrunungen). 

Zur Einführung dieser Abfertigungsregelung sind auch abgaben

rechtliche Bestimmungen vorgesehen, um zu vermeiden, daß die 

infolge des Wegfalls der Abfertigungsansprüche an den einzel

nen Arbeitgeber aufzulösenden Rücklagenanteile zur Gänze und in 

einem Wirtschaftsjahr gewinnerhöhend aufzulösen sind und dadurch 

unbillige steuerliche Belastungen für den Betrieb entstehen 

(Art. 111). 

Weiters werden die Bestimmungen des Insolvenz-Entgeltsicherungs

gesetzes (IESG) an die Abfertigungsregelung dahingehend ange-

paßt, daß für Abfertigungsansprüche nach dem BUAG kein 1nsol

venz-Ausfallgeld gebührt. Korrespondierend dazu ist ab 1993 für die 

dem BUAG unterliegenden Arbeitgeber die Festsetzung einer nied

rigeren Zuschlagsleistung zum 1nsolvenz-Ausfallgeld-Fonds vor

gesehen (Art. IV). 
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Für die Übergangszeit bis 1993 werden die von der Bauarbeiter

Urlaubs- und Abfertigungskasse im Falle der Insolvenz eines 

Arbeitgebers erbrachten Abfertigungsleistungen vom Insolvenz

Ausfallgeld-Fonds refundiert (Schluß- und Ubergangsbestimmungen)~ 
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